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fdjaften gebetft unb »erborgen mit möglicbft gerin*

gern SBerluft an ben geinb fjeraujufübren Hnb lefe*

tem mit bem geuer möglidjft roirffam ju befänt*

pfen. ©ie SBerlufte, roeldje bem geinb jugefügt
roerben, bie, roeldje man felbft erleibet, Hängen

großentHetlä oon ber gefdjicften ober ungefcHicften

Seitung ber einjelnen ©nippen, Äompagnien unb
SBataillone ab. ©iefe SBerlufte finb aber für bie

entfcfjetbung beä ©efedjteä uon großem einfluß.
SBet bet ,3nfantetie Hat im ©efedjt jeber güHrer

feine befonbere Slufgabe ju löfen. ©er tjö^ere SBe*

feHläHaber fann bie Struppen nur in einer 3ftid)tung

birigiren, baä SBeitere muß iHren SlnfüHrem über*

laffen bleiben, ©iefe Haben in ber neueften ^eit
eine große ©elbftftänbigfeit erHalten, bie, roenn fte

nid)t oerHängnißoott roerben fott, eine grünbtidje
taftifdje Sluäbilbung bebingt.

©et tjö^ere SBefeHläHaber fann mit allem Stalent

unb ©enie bie gebier, bie möglidjerroeife in ber

©etailfüHmng gemadjt roerben, ntdjt auägleidjen.
%n golge bet neuen SBeroaffnung unb gedjtatt

muß oott jebem güHrer, unb jroar biä Herunter

jum ©ruppendjef, taftifdjeä SBerftänbniß oerlangt
roerben.

Äarbinal o. SBibbern fagt beäHalb : „©er Unter*

offijier muß taftifdj beuten lernen, barnadj ju
ftreben fet fein ©Hrgeij, iHn in biefer SRidtjtung ju
forbern fei feiner Offijiere Sßflidjt, benn im ®e=

fedjt fabelt feine entfdjlüffe benfelben SSBertt) für
ben Sluägang beffelben, alä bie ber Struppenofft*

jiere felbft."
3>n Slnbetradjt beä roidjtigen eiufluffeä, ben ber

Untcroffijter auf bie ÜRannfdjaft auäübt, unb ber

Slnforberungen, bie an fein taftifdjeä SBerftänbniß

Heutigen Stageä geftettt roerben muffen, fann man
in ber SBaHl feineä ©tfafceä nidjt genau genug
fein.

©aä Unteroffijiersforpä refrutirt ftdj in allen

europäifdjen Slrmeen auä bem ©tanb ber ÜRann*

febafr, unb jroat fott bei ber SBabl ebenforooHl auf
bie militärifdje gäpgfeit, roie auf bte Stjarafter*
eigenfdjaften SRücfftdjt genommen roetben.

Um bte etgänjung beä Untetoffijieräforpä ju
erleidjtem unb ju bemfelben beffere eiemente Heran*

jujteHen, befonberä aber ältere, erfaHrene Unteroffi*
jiere jum gortbienett über bie gefefettdje ©ienftjeit
ju oeranlaffen, Hat man ben Unteroffijieren in
meHreren fteHenben Slrmeen mandje befonbere 33e=

günfttgungen jugeftanben. ©o j. 33. ftanb bem

Unteroffijier nad) einer beftimmten SlnjaHl SaHre

©tenfijeit in granfreidj unb SRußlanb bei oorHan*
bener Dualififation baä Sloancement jum Offijier
offen. 3" *>er preußifeben, öfterreidjifdjen unb ita*
lientfdjen Slrmee erbält ber Unteroffijier nadj einer

geroiffen Slnjaljl 3a!&re Slnfprucb auf eine etotl*
anftettung. $n SBreußen Haben bie Unterofftjiere
im grieben jroar feinen Slnfprudj auf 33eförberung

jum Oiftjter, bagegen erHalten fie bei jurücfgeleg*
ter 18jäHriger ©ienftjeit Slnfprudj auf eine lebenü«

länglidje SBenfion.

Srofe biefer oerfdjiebenen SBegünftigungen, burdj
roeldje bte ©rgänjung beä Unterofftjteräfotpä er*
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leidjtert roerben fott, ift ber erfafc -bod) bei bem

fdjroeren unb roenig lorjneuben ©ienft feHr fajtoie*

rig geroorben.
SSRag eä aber aud) fdjroierig fein, ein tüdjtigeä

Unteroffijieräforpä aufjubtingen unb ju erHalten,
fo ift bie ©adje bodj »on foldjer SBidjtigfeit, baß

mau bie Wittel nidjt fdjeuen barf, bte geeignet

finb, ber Slrmee ein foldjeä ju oerfdjaffen.
(gortfcfcung fotgt.)

$nx 33cförberuttg8tnirfc^rift.

SBäHrenb ber erfafe oon SBefleibungä* unb Slus*

tüftungägegenfiänben oon einet beftimmten SlnjaHl
©tenfttage abHängig, erroäHnt Sltt. 40 ber SRilitär«

Organifation bei ber bodj entfdjieben ebenfo roidj*

tigen SBeförberung oom Sieutenant jum Oberlieu=
tenant furjroeg nut baä „©ienftaltet". ©ä ift eine

befannte Stbatfadje, baß Häufig junge Seute, nament*

lidj bem £>anbeläftanbe angeljörige, nadj abfoloir*
tet SlfpitantenfcHttle ftd) in'ä Sluälanb begaben,

ja oft unmittelbar nadjHer, fo baß fie oon iHrer
33reoetirung oielmalä erft in SBariä, §aore ober

Sonbon Äenntniß erhielten, ©iejenigen Offijiere,
toeldje itjr SBeruf an bte ©cHotte ber §eimatl) fef*

feite, rourben jebeä ^abx in ben ©teuft einberufen
unb Ratten tro&bem bodj fein Sßortedjt im Sloan*

cement oor ben abroefenben, roeldje oHne atte

©ienftleiftung im Sluälanbe gemütHlidj fortaoan*
cirten. SlbgefeHen oon ber Unbtttigfeit, roeldje eine

foldje Maßregel in ftdj fdjließt, ift biefelbe audj
ber Stüdjttgfeit unb ©iäjiplin eineä Äotpä butdj*
auä nidtjt fötbetltdj; benn ein meHtete SaHre auä*
roättä geroefenet Sieutenant roitb, roenn er alä
Oberlieutenant jurücffeHrt, jroar mit ben SaHren

roobl audj an SBerftanb jugenommen Haben, roaä

aber feineäroegä ben 'üRangel an btenftlidjet Uebung
allein ju erfeben oermag. ©ine ^Interpretation beä

Slrt. 40 in bem ©inne, baß für bte §öHe beä

©ienfialterä bie SlnjaHl effeftioer ©ienfttage maß«

gebenb fein fott, roäre geredjt unb btttiu.
H.

Pr^cis de l'histoire militaire de l'aiitiquite.
Introduction au cours d'histoire militaire
professe ä l'ecole de guerre de Belgique.
Par Renard, capitaine au corps d'etat-
major. Bruxelles, librairie militaire C.
Muquardt, 1875.

SBorliegenbeä SBerf, roetdjeä roir allen benen

roarm empfebten rootten, bie fid) mit bem ©tubium
ber Äriegägefdjidjte eingeHenber ju befdjäfttgen ge*
benfen, tft auf SBefeHl beä belgifcHen Ärtegämini*
fterä entftanben unb junädjft baju "beftimmt, ben

ftdj auf baä 3ulaffungä=eramett Sur Äriegäfdjule
oorbereitenben Offijieren alä Seitfaben ju bienen

(Art. 23 de l'arrete royal du 14 Mai 1872,
etendu par disposition ministerielle en date
du 8 DtScembre 1874).

WH SRedjt Hat man an maßgebenber ©teile tu
SBelgien bem ©tubium ber Äriegägefdjidjte einen

großen Sluffdjroung gegeben, b. H- oie Offijiere,
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schaften gedeckt und verborgen mit möglichst geringem

Verlust an den Feind heranzuführen und
letztern mit dem Feuer möglichst wirksam zu bekämpfen.

Die Verluste, welche dem Feind zugefügt
werden, die, welche man selbst erleidet, hängen

großentheils von der geschickten oder ungeschickten

Leitung der einzelnen Gruppen, Kompagnien und
Bataillone ab. Diese Verluste sind aber für die

Entscheidung des Gefechtes von großem Einfluß.
Bei der Infanterie hat im Gefecht jeder Führer

seine besondere Aufgabe zu lösen. Der höhere

Befehlshaber kann die Truppen nur in einer Richtung
dirigiren, das Weitere muß ihren Anführern
überlassen bleiben. Diese haben in der neuesten Zeit
eine große Selbstständigkeit erhalten, die, wenn sie

nicht verhängnihvoll werden soll, eine gründliche
taktische Ausbildung bedingt.

Der höhere Befehlshaber kann mit allem Talent
und Genie die Fehler, die möglicherweise in der

Detailführung gemacht werden, nicht ausgleichen.

Jn Folge der neuen Bewaffnung und Fechtart

muß von jedem Führer, und zwar bis herunter

zum Gruppenchef, taktisches Verständniß verlangt
werden.

Kardinal v. Widdern sagt deshalb: „Der
Unterofsizier muß taktisch denken lernen, darnach zu
streben sei sein Ehrgeiz, ihn in dieser Richtung zu

fördern sei seiner Offiziere Pflicht, denn im
Gefecht haben feine Entschlüsse denselben Werth für
den Ausgang desselben, als die der Truppenoffiziere

selbst."

Jn Anbetracht des wichtigen Einflusses, den der

Unteroffizier auf die Mannschaft ausübt, und der

Anforderungen, die an sein taktisches Verständniß
heutigen Tages gestellt werden müssen, kann man
in der Wahl seines Ersatzes nicht genau genug
sein.

Das Unteroffizierskorps rekrutirt sich in allen

europäischen Armeen aus dem Stand der Mannschaft,

und zwar soll bei der Wahl ebensowohl auf
die militärische Fähigkeit, wie auf die

Charaktereigenschaften Rücksicht genommen werden.

Um die Ergänzung des Unteroffizierskorps zu

erleichtern und zn demselben bessere Elemente
heranzuziehen, besonders aber ältere, erfahrene Unteroffiziere

zum Fortdienen über die gesetzliche Dienstzeit

zu veranlassen, hat man den Unteroffizieren in
mehreren stehenden Armeen manche besondere

Begünstigungen zugestanden. So z. B. stand dem

Unteroffizier nach einer bestimmten Anzahl Jahre
Dienstzeit in Frankreich und Rußland bei vorhandener

Qualifikation das Avancement znm Offizier
offen. Jn der preußischen, österreichischen und
italienischen Armee erhält der Unteroffizier nach einer

gewissen Anzahl Jahre Anspruch auf eine Civil-
anstkllung. Jn Preußen haben die Unteroffiziere
im Frieden zwar keinen Anspruch auf Beförderung

zum Ofsizier, dagegen erhalten sie bei zurückgelegter

IßjShriger Dienstzeit Anspruch auf eine

lebenslängliche Pcnsion.
Trotz dieser verschiedenen Begünstignngen, durch

welche die Ergänzung des Unteroffizierskorps er¬

leichtert werden soll, ist der Ersatz -doch bei dem

schweren und wenig lohnenden Dienst sehr schwierig

geworden.
Mag es aber auch schmierig sein, ein tüchtiges

Unteroffizierskorps aufzubringen und zu erhalten,
so ist die Sache doch von solcher Wichtigkeit, daß

man die Mittel nicht scheuen darf, die geeignet
sind, der Armee ein solches zu verschaffen.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Beförderungsborschrift.

Während der Ersatz von Bekleidungs- und
Ausrüstungsgegenständen von einer bestimmten Anzahl
Diensttage abhängig, erwähnt Art. 40 der Militär-
Organisation bei der doch entschieden ebenso

wichtigen Beförderung vom Lieutenant zum Oberlieutenant

kurzweg nur das „Dienstalter". Es ist eine

bekannte Thatsache, daß häufig junge Leute, namentlich

dem Handelsstande angehörige, nach absolvir-
ter Aspirantenschnle sich in's Ausland begaben,

ja oft unmittelbar nachher, so daß sie von ihrer
Brevetirung vielmals erst in Paris, Havre oder

London Kenntniß erhielten. Diejenigen Offiziere,
welche ihr Beruf an die Scholle der Heimath
fesselte, wurden jedes Jahr in den Dienst einberufen
und hatten trotzdem doch kein Vorrecht im
Avancement vor den abwesenden, welche ohne alle

Dienstleistung im Auslande gemüthlich fortavan-
cirten. Abgesehen von der Unbilligkeit, welche eine

solche Maßregel in stch schließt, ist dieselbe auch

der Tüchtigkeit und Disziplin eines Korps durchaus

nicht förderlich ; denn ein mehrere Jahre
auswärts gewesener Lieutenant wird, wenn er als
Oberlieutenant zurückkehrt, zwar mit den Jahren
wohl auch an Verstand zugenommen haben, was
aber keineswegs den Mangel an dienstlicher Uebung
allein zu ersetzen vermag. Eine Interpretation des

Art. 40 in dem Sinne, daß für die Höhe des

Dienstalters die Anzahl effektiver Diensttage
maßgebend sein soll, wäre gerecht und billig.

?r>Zei8 àe i'Iiistoire militaire âe l'untiyuitë.
Introàuotiorr au cours à'Kistoire militaire
protesse à, l'öeole àe guerre àe Leigicsue.
?ar Rsirarà, eavitains su corps ct'ötat-
major. Bruxelles, librairie militaire <ü.

Nuciuaràt, 1875.

Vorliegendes Werk, welches mir allen denen

warm empfehlen wollen, die sich mit dem Studium
der Kriegsgeschichte eingehender zu beschäftigen
gedenken, ist auf Befehl des belgischen Kriegsministers

entstanden und zunächst dazu 'bestimmt, den

sich auf das Zulassungs-Examen zur Kriegsschule
vorbereitenden Offizieren als Leitfaden zu dienen

l>rt. 23 às l'arrête ro^sl àu 14 Nai 1872,
«tenàri par àisposition ministérielle en ciste
àu 8 Oeeembrs 1874).

Mit Recht hat man an maßgebender Stelle in
Belgien dem Studium der Kriegsgeschichte einen

großen Aufschwung gegeben, d. h. die Offiziere,
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